
Stadt Emmerich am Rhein 
 
 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Nr. EL 13/2 -St. Martinus-Stift- 
 

 
Niederschrift 
über die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
am 15.01.2013 im St. Martinus-Stift, Martinusstr. 5 in Emmerich-Elten 
 

 
Beginn: 18.05 Uhr 
Ende: 18:40 Uhr 
 
Teilnehmer: Verwaltung : - Herr Kemkes 
  - Frau Schumann (Protokoll) 
 
 St. Martinus-Stift - Herr Paeßens 
  - Herr Breer (Architekt) 
 
 als Mitglied des Rates oder  
 des ASE : - Herr Bartels 
  - Herr Brouwer 
  - Frau Bongers 
  - Herr F.J. Gabriel 
  - Herr O. Gabriel 
  - Herr Lindemann 
  - Herr Spiegelhoff 
  - Herr ten Brink 
 
 Bürgerschaft: die Bürger lt. Anwesenheitsliste 
 
 
 
Herr Kemkes begrüßt die Anwesenden und stellt die Vertreter der Verwaltung und der 
Vorhabträger vor. Er teilt mit, dass die Erweiterungsabsichten des St.-Martinus-Stiftes 
den Anlass zur Aufstellung eines Bebauungsplanes gegeben haben, da für den geplan-
ten Anbau an der Sandstraße ein Baurecht geschaffen werden muss. Auf Antrag des 
Stiftes wurde das Planverfahren durch Aufstellungsbeschluss vom 20.11.12 eingeleitet.  
 
Frau Schumann erläutert die Planungsabsichten der Stadt Emmerich am Rhein in die-
sem Bauleitplanverfahren anhand eines PPT-Vortrages. Hierin werden die bestehende 
Bebauungssituation und die geplante Erweiterung anhand von Lageplänen und Grund-
risszeichnungen sowie von Ansichten erläutert. Es ist ein zweigeschossiger, rd. 65 m 
langer Flachdachanbau geplant, der an der nordwestlichen Ecke des Gebäudetraktes 
an der Martinusstraße ansetzt und parallel zur Sandstraße positioniert werden soll. Dem 
Gebäude an der Sandstraße vorgelagert werden sollen 16 Stellplätze in Senkrechtauf-
stellung. Der Anbau soll im Erdgeschoss eine Arztpraxis aufnehmen, die aktuell im Un-
tergeschoss des Stiftes untergebracht ist. Im Obergeschoss sollen weitere Pflegeplätze 
und Plätze für die Kurzzeitpflege entstehen.  
 
Der Bebauungsplan entwickelt sich aus den Vorgaben der Landesplanung und des Flä-
chennutzungsplanes. Zur Umsetzung der Planungsabsichten in einen Bebauungsplan 
soll die Festsetzung einer Fläche für Gemeinbedarf der Zweckbestimmung „Sozialen  
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Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen -Altenpflegeheim-“ getroffen werden. 
Hierin wird eine das Bestandsgebäude einfassende überbaubare Fläche mit einer Er-
weiterung um die Fläche des geplanten Anbaues an der Sandstraße festgesetzt. Die 
vorhandenen Stellplatzflächen an der Martinusstraße sowie im nordwestlichen Freige-
lände werden im Bestand festgesetzt. Ebenso erfolgt an der Sandstraße eine Stellplatz-
flächenfestsetzung für die geplanten neuen Stellplätze vor dem Anbau.  
 
Die in der Örtlichkeit auf dem Grundstück der Kirchengemeinde verlaufende Wegefläche 
soll als allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden. Dieser Weg grenzt an eine im Ei-
gentum der Stadt Emmerich am Rhein stehende Fußwegefläche, die das Gebiet durch-
quert und sich bis zum Pastor-Woltering-Weg fortsetzt. Ferner wird der Weg von den 
Eigentümern der angrenzenden Grundstücke an der Schmidtstraße als Zufahrt zu Ga-
ragen auf ihren Hinterlandflächen genutzt. Daher soll hier die Festsetzung als Fläche für 
ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit und ein Fahrrecht zugunsten der Anlieger 
festgesetzt werden..  
 
Bei den anschließenden Wortmeldungen werden von einigen Anliegern an der Sand-
straße Anregungen und Bedenken vorgetragen zum Standort der geplanten 
Erweiterung, die sich wie folgt zusammenfassen lassen: 
 
Die Bedenken der Anlieger gegen den geplanten Standort des Erweiterungsvorhabens 
im Bereich des ihnen gegenüber liegenden Freigeländes des Stiftes richten sich gegen  

• die voraussichtlichen Verschattungseinwirkungen auf die bestehenden Wohn-
nutzungen auf der gegenüber liegenden Straßenseite infolge des hohen und na-
he an die Straße heranrückenden Baukörpers, 

• etwaige Blendeinwirkungen durch die Reflektion der Sonnenbestrahlung der 
vorgesehenen Glasfassade 

• unzumutbare Belästigungen aus der Frequentierung der neuen Stellplatzflächen, 
• die Verschärfung der Verkehrsprobleme in der Sandstraße infolge der Ver-

kehrszunahme 
• den Entfall des von den Anliegern genutzten Parkraums im Straßenbereich 
• die Schäden an der neu ausgebauten Sandstraße durch den Baustellenverkehr 
• den erheblichen Eingriff in die bestehende Parkanlage mit Verlust von erhal-

tenswerten Bäumen an der Sandstraße und den freien Blick in den Park. 
 
Stattdessen wird angeregt, den geplanten Anbau mit Erschließung über die bestehende 
Zufahrt zum nordwestlichen Teil des Gebäudetraktes zu verlegen und parallel zur 
Schmidtstraße auszurichten. 
 
Seitens der Verwaltung werden die Bedenken aufgenommen. Sie sollen geprüft und mit 
dem Vorhabenträger erörtert werden, wobei ein Anspruch auf Änderung der Planungs-
konzeption nur geltend gemacht werden kann, wenn durch diese unzumutbare Beein-
trächtigungen auf die Anlieger vorbereitet würden. 
 
Die von einem Anlieger der Schmidtstraße gestellte Frage nach der zukünftigen Nut-
zung des bestehenden Anliegerweges wurde verwaltungsseitig so beantwortet, dass mit 
der Aufstellung des Bebauungsplanes nur eine planungsrechtliche Sicherung der bisher 
geduldeten Nutzung betrieben wird. Mit der Kirchengemeinde als Eigentümerin sowie 
den Anliegern solle im Rahmen des weiteren Verfahrens gesprochen werden, wie eine 
dingliche Sicherung und die Beseitigung des bestehenden schlechten Ausbauzustandes 
geregelt werden könne. Theoretisch vorstellbar sei dabei auch ein Übergang in die öf-
fentliche Hand und eine Festsetzung als öffentliche Verkehrsfläche. 
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1.1 
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Herr Kemkes beendet die Veranstaltung um 18.40 Uhr. 
 
Emmerich, 16.01.2013 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Schumann 
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